
MEDIADATEN 2023/24
Für gewerbliche Kunden | Gültig ab 1. Oktober 2023

Gemeinschaftspreisliste der Verlage: 
■ Oppermann Schaumburger Wochenblatt GmbH  ■ Oppermann Wunstorfer Stadtanzeiger GmbH und deren Kombinationspartner

Schaumburger     Wochenblatt Wunstorfer    Stadtanzeiger
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Anzeigen- und Beilagenpreisliste Gültig ab 1. Oktober 2023

72.850 EXEMPLARE 26.280 EXEMPLARE

62.880 EXEMPLARE
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Anzeigen- und Beilagenpreisliste Gültig ab 1. Oktober 2023

Oppermann 
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Anzeigen- und Beilagenpreisliste

Wochenblatt Samstag
Schaumburger Auflage Direktpreis Grundpreis 
Wochenblatt Samstag  mm EUR mm EUR
  4-farbig 4-farbig

Gesamtausgabe Samstag 72.850 2,92 3,36

Teilausgabe Nord 
(Stadthagen und Bad Nenndorf) 41.300 2,43 2,80
Teilausgabe Süd 
(Rinteln und Bückeburg) 31.370 2,43 2,80

Besondere Platzierungen:

Titelseite* (ab 50 mm/1-spaltig)  4,35 5,03
*Titelanzeigen und Einzelausgaben unterliegen einem Größenraster. 
(siehe Preisliste weiter hinten „Titelseiten“)

Sonderveröffentlichungen (Kollektive)  2,04 2,35

Familien u. Traueranzeigen gewerblich 
(gilt für Unternehmen und Vereine)  1,60  

Anzeigenberater:

Bückeburg

Rinteln

Rodenberg

Niedernwöhren

Stadthagen

Bad 
Nenndorf

Lindhorst

Auetal

Obernkirchen

Sachsenhagen

Oppermann  
Schaumburger Wochenblatt GmbH 

Gutenbergstraße 1 
31552 Rodenberg 
Tel. 05723/700-15 

sw.info@schaumburger-wochenblatt.de

Anzeigenschluss: Donnerstag 10.00 Uhr

Alina Buddensiek · Tel. 0175/7745711 
Bad Eilsen, Bückeburg, Obernkirchen, Nienstädt 
E-Mail: bb.anzeigen@schaumburger-wochenblatt.de

Dustin Schönen · Tel. 0175/7748780 
Bad Nenndorf, Haste, Lauenau, Rodenberg  
E-Mail: ne.anzeigen@schaumburger-wochenblatt.de

Frank Schier · Tel. 0175/7762393 
Stadthagen, Lindhorst, Sachsenhagen, Niedernwöhren  
E-Mail: sh.anzeigen@schaumburger-wochenblatt.de 

Anja Fuhrberg  · Tel. 0175/7747676 
Rinteln und Ortsteile, Auetal 
E-Mail: ri.anzeigen@schaumburger-wochenblatt.de

Verlagsleitung und 
Großkundenbetreuung:

Kai Linnemann · Tel. 05723/700-50

 Alle Preise zzgl. Mehrwertsteuer.

Satz-/Gestaltungspauschale/Bearbeitungspauschale 7,50
 ab 500 mm 20,00

Chiffregebühren 8,00
Stellenanzeigen optional Online-Jobbörse s. Seite 6 2,81 3,21

     +      Kombination SW+WS 99.130 Exemplare 4,34  5,07
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Anzeigen- und Beilagenpreisliste Gültig ab 1. Oktober 2023

Techn. Telefon
05723/700 865

Pamela Thometzki · Tel. 0175/7747197 
Meerregion, Steinhude, Hagenburg, Mardorf, 
Großenheidorn, Klein Heidorn, Wunstorf 
E-Mail: wu.anzeigen@wunstorfer-stadtanzeiger.de

Zentrale
05723/70015

 Auflage Direktpreis Grundpreis 
  mm EUR mm EUR
  4-farbig 4-farbig

Samstag 26.280  2,20  2,53

Besondere Platzierungen:

Titelseite* (ab 50 mm/1-spaltig)   3,67  4,22
*Titelanzeigen und Einzelausgaben unterliegen einem Größenraster. 
(siehe Preisliste weiter hinten „Titelseiten“)

Sonderveröffentlichungen (Kollektive)   1,55  1,78

Familien u. Traueranzeigen gewerblich 
(gilt für Unternehmen und Vereine)    1,14   

Wunstorfer Stadtanzeiger

Stadtanzeiger Samstag

Steinhuder 
Meer

Hagenburg

Steinhuder 
Meer

Wunstorf

Steinhude

 Alle Preise zzgl. Mehrwertsteuer.

Satz-/Gestaltungspauschale (bei Änderungen und Neusatz) 7,50
 ab 500 mm 20,00

Oppermann  
Wunstorfer Stadtanzeiger GmbH 

Gutenbergstraße 1 
31552 Rodenberg 
Tel. 05723/700-15 

ws.info@wunstorfer-stadtanzeiger.de

Chiffregebühren 8,00

Anzeigenschluss: Donnerstag 10.00 Uhr

Norbert Trageser · Tel. 0175/7691706 
Wunstorf und Umgebung 
E-Mail: wst.anzeigen@wunstorfer-stadtanzeiger.de

Verlagsleitung und 
Großkundenbetreuung:

Kai Linnemann · Tel. 05723/700-50

Anzeigenberater:

     +      Kombination WS+SW 99.130 Exemplare 4,34  5,07

Stellenanzeigen optional Online-Jobbörse s. Seite 6 2,12 2,41
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Mehr Reichweite für Ihre Stellenanzeige
Die Vorteilskombi
Bestehend aus einer Printanzeige im  
Schaumburger Wochenblatt bzw. Stadtanzeiger und 
einer Online-Anzeige im regionalen Stellenportal auf 

www.jobs-schaumburg-wunstorf.de
Bei Buchung einer Printanzeige wird diese ab Januar 2024 
zusätzlich auf unserem neuen Job-Portal ab 24,90 €  
für 30 Tage online verlängert.

Sie erreichen damit zusätzlich interessante Bewerber/innen,  
die für die Jobsuche ihre mobilen Endgeräte nutzen.

 Alle Preise zzgl. Mehrwertsteuer.

Anzeigentext 30 Tage

< 100 mm 24,90 €

> 100 mm 49,50 €

 Gültig ab 1. Oktober 2023

NEU 
Ab Januar 2024 in Kombination 

buchbar das Online-Stellenportal!
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Anzeigen- und Beilagenpreisliste Gültig ab 1. Oktober 2023

Größenbeispiele für Titelanzeigen Direktpreis Grundpreis

mm-Preis/pro Spalte: 4,35 5,03

1-spaltig/100 mm oder 2-spaltig/50 mm 435,00 503,00

2-spaltig/100 mm 870,00 1006,00

3-spaltig/100 mm 1305,00 1509,00

4-spaltig/100 mm 1740,00 2012,00

6-spaltig/100 mm 2610,00 3018,00

Größenbeispiele für Titelanzeigen Direktpreis Grundpreis

mm-Preis/pro Spalte: 3,67 4,22

1-spaltig/100 mm oder 2-spaltig/50 mm 367,00 422,00

2-spaltig/100 mm 734,00 844,00

3-spaltig/100 mm 1101,00 1266,00

4-spaltig/100 mm 1468,00 1688,00

6-spaltig/100 mm 2202,00 2532,00

Andere Anzeigenhöhen nach vorheriger Absprache (in 50 mm oder 100 mm Schritten). Alle Preise in Euro zuzüglich Mehrwertsteuer.

Schaumburger Wochenblatt Samstag Titelseite 4-farbig

Wunstorfer Stadtanzeiger Samstag Titelseite 4-farbig

Titelanzeigen
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Anzeigen- und Beilagenpreisliste Gültig ab 1. Oktober 2023

Sa./So., 31. August/1. September 2013Ausgabe 35 B 41. Jahrgang

Schaumburger     Wochenblatt
Auflage: 77.000 Exemplare • Anzeigenannahme: 0 57 23 / 7 00 15 • Redaktion: 0 57 23 / 7 00 21 • Vertrieb: 0 57 23 / 70 08 50 • Fax: 0 57 23 / 7 00 23 • www.schaumburger-wochenblatt.de

HHHH

Global tätig
TSK Prüfsysteme GmbH feiert 
das 30-jähriges. 
 Mehr auf Seite 20-21 

Spielen und toben
Die Arbeiten an der neuen Kita 
in den letzten 
Zügen.  Mehr auf Seite 13

       Auf die Plätze
Zum Feuerwehrtag steht die               
Jugend in den Startlöchern. 
 Mehr auf Seite 3  

Die Gruppe aus Möllenbeck freut sich über den Sieg im Landes-Jugendfeuerwehr-Wettbewerb.

RINTELN (em). Rundi sunt, que 
pero beritas itasint et omniae. 
Rem eate debitat alitiis iusae. 
Nequo exerchit, aut magnam 
atem quam incipici atur, torendi-
te sequae et voluptia volore, cul-
luptusa voluptur? Tem di omnias 
sus maximax iminctia accus, qui 
rem accati offictem ea nonsequ 
iandaeruptae endant volorumqui 
ommodigendia volut min prorei-
cia que sunt quiae cor apersper-
ore molupie ndantib usaesciam 
et is audipsam dis parchic atatur 
arum fuga. Nam ellabor ectiur?
Ovid molore consequ idebis eium 
fuga. Ovit, sere, nonecte mporum 
rem dis aut faccum reiundi te-
mostias voluptis etur andis ipsa-
piento omnimus.
Imolupt ioribus, sinveli gendell 
uptaest aut laborum venia sinc-
tat ere quiatia venetur ad ut li-
gniet unt explant iuriost quo con 
porro incim utectia aut libustrum 
iliquis qui re entectis moluptate 
di ratesti doluptatur a sum facea 
etur, solut eossum haruntiur au-
testrum, quaest, ipient.

Oluptas reped quibus antiis sum 
aditest fuga. Ehent re nimpore-
modis excestion niminve nissiti 
beriorrum quossi derum ullore-
prem sant pliquam dias modit 
re none porupienita quissincia 
soloria sum vendae est, sit, op-
tate dolupta tectatis doloreperia 
nosant ea es sam ipsantis atem 
estibus, sequas aborporepudi 
renimus.
Ehendic aerunte molorenda cum 
quate cus asinis escipissed estis-
qu iduciento inciamus, tetur, si 
nulparunti adipsamet moluptis 
quodit, nis re, in ex eicim endigen 
iendis estrum quodi imusciant.
Veliqui verspicae rem doluptas 
illupta se consectionse con nient 
quatur, simpore stecerunt quis 
experum facesedi des dendunt 
acearum eosam explibus aut aut 
faccae lant et untota cuptatior 
reptas explaut lignitas et unto 
eosto blacea im a dolupta dolup-
ta dolut fuga. Runtotatibus volore 
nihic tem quatum reperum quia-
tur? Quidest utem estiorr ovide-
bisitis eaquis duntiorpor alique 

posto intusanim qui ullit, quo 
te veritat iosandi gendionseque 
parchil luptius cienti tem quiat 
am eaqui sit odit, tem laborem 
alitio etur?
Porumqu iaepta imporem con re 
vellabo riorestora voluptur? Li-
quiat empossiti velia volupta qui 
ipsaes et, ut et es idestin ctiur?
Ossit a sim estiaepelis es volore 
nossit quiditaquis simolup turi-
ae. Explitatur, consequatis dolo 
cuptam quisque aut velesecus.
Elit offic tore a sequi to illor sin-
tio ma sunt aut fugit facipsandi 
autesedis solorrum ad magnient 
isquam, sedigentin ne in nieniae 
od quibus doloratem rerferspid 
eniandebis eum dolenec tatium 
volupiet invenisque cullore, ver-
ciet ipsam denderit et aut accae 
volorum ipsunto inullia tectur, 
apisquiam andam que solut un-
dae. Qui omnis maionse rerorem 
facea simus nemolupiet volutem 
quoditatia nem reribus, sitions-
equi quod eos as eosanto et et 
volupta quatet ut volenis dolupta 
ad ulluptatus.

Equam, si nis rat occate pre 
eume nonsequas et lacitatin res 
earchic ipidit, quam, intium aditis 
doloribus erum eatem iusapeles 
quo to volum aligenis de parum 
experia simust rerum la volo-
rit hillupt atureres et que dunt 
landandita dolessum que sequo 
coremporum sintis mos magni-
mo luptur re nonsequ aectet 
ullaccabor magnatium doloris 
sanimil iatesero bea quossi aut 
et landendit ipsandesto quam, 
odiam inctione plaborem quam 
doloruptat.
Odisiti nusdandi ulliquam que 
reptas magnatem ex eum lanto 
dolupis estis cupta prat discitio 
idunt omnihil luptia venihitem 
ut lissit et velias nestrupta nem 
rendipis ape di ulligendae del ea 
plation rentium eic temquiatenis 
raero endessum venimpe liquae 
nos excerrum dunt vendis debist 
aut ut et aut iusda sitas ium volor 
ad ut magnimperum latur modit 
aut pore et preiumquae sa necto 
ium velluptaqui ra volupta vo-
luptatum numqui acipsa sint

Großartiger Oldtimer-Erfolg
Wxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxx xxx  xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx 

100/4- oder 100/6-spaltig

100/1 100/1

50/2

100/2

Donnerstag, 14. April 2013Ausgabe 15 A, 41. Jahrgang

Wunstorfer    Stadtanzeiger
www.wunstorfer-stadtanzeiger.de

Auflage: 31.990 Exemplare • Anzeigenannahme: 0 57 23 / 7 00 15 • Redaktion: 0 57 23 / 7 00 22 • Vertrieb: 0 57 23 / 70 08 50 • Fax: 0 57 23 / 7 00 23 • www.wunstorfer-stadtanzeiger.de

Die Gruppe aus Möllenbeck freut sich über den Sieg im Landes-Jugendfeuerwehr-Wettbewerb.

Global tätig
TSK Prüfsysteme GmbH feiert 
das 30-jähriges. 
 Mehr auf Seite 20-21 

Spielen und toben
Die Arbeiten an der neuen Kita 
in den letzten 
Zügen.  Mehr auf Seite 13

       Auf die Plätze
Zum Feuerwehrtag steht die               
Jugend in den Startlöchern. 
 Mehr auf Seite 3  

RINTELN (em). Rundi sunt, que 
pero beritas itasint et omniae. 
Rem eate debitat alitiis iusae. 
Nequo exerchit, aut magnam 
atem quam incipici atur, torendi-
te sequae et voluptia volore, cul-
luptusa voluptur? Tem di omnias 
sus maximax iminctia accus, qui 
rem accati offictem ea nonsequ 
iandaeruptae endant volorumqui 
ommodigendia volut min prorei-
cia que sunt quiae cor apersper-
ore molupie ndantib usaesciam 
et is audipsam dis parchic atatur 
arum fuga. Nam ellabor ectiur?
Ovid molore consequ idebis eium 
fuga. Ovit, sere, nonecte mporum 
rem dis aut faccum reiundi te-
mostias voluptis etur andis ipsa-
piento omnimus.
Imolupt ioribus, sinveli gendell 
uptaest aut laborum venia sinc-
tat ere quiatia venetur ad ut li-
gniet unt explant iuriost quo con 
porro incim utectia aut libustrum 
iliquis qui re entectis moluptate 
di ratesti doluptatur a sum facea 
etur, solut eossum haruntiur au-
testrum, quaest, ipient.

Oluptas reped quibus antiis sum 
aditest fuga. Ehent re nimpore-
modis excestion niminve nissiti 
beriorrum quossi derum ullore-
prem sant pliquam dias modit 
re none porupienita quissincia 
soloria sum vendae est, sit, op-
tate dolupta tectatis doloreperia 
nosant ea es sam ipsantis atem 
estibus, sequas aborporepudi 
renimus.
Ehendic aerunte molorenda cum 
quate cus asinis escipissed estis-
qu iduciento inciamus, tetur, si 
nulparunti adipsamet moluptis 
quodit, nis re, in ex eicim endigen 
iendis estrum quodi imusciant.
Veliqui verspicae rem doluptas 
illupta se consectionse con nient 
quatur, simpore stecerunt quis 
experum facesedi des dendunt 
acearum eosam explibus aut aut 
faccae lant et untota cuptatior 
reptas explaut lignitas et unto 
eosto blacea im a dolupta dolup-
ta dolut fuga. Runtotatibus volore 
nihic tem quatum reperum quia-
tur? Quidest utem estiorr ovide-
bisitis eaquis duntiorpor alique 

posto intusanim qui ullit, quo 
te veritat iosandi gendionseque 
parchil luptius cienti tem quiat 
am eaqui sit odit, tem laborem 
alitio etur?
Porumqu iaepta imporem con re 
vellabo riorestora voluptur? Li-
quiat empossiti velia volupta qui 
ipsaes et, ut et es idestin ctiur?
Ossit a sim estiaepelis es volore 
nossit quiditaquis simolup turi-
ae. Explitatur, consequatis dolo 
cuptam quisque aut velesecus.
Elit offic tore a sequi to illor sin-
tio ma sunt aut fugit facipsandi 
autesedis solorrum ad magnient 
isquam, sedigentin ne in nieniae 
od quibus doloratem rerferspid 
eniandebis eum dolenec tatium 
volupiet invenisque cullore, ver-
ciet ipsam denderit et aut accae 
volorum ipsunto inullia tectur, 
apisquiam andam que solut un-
dae. Qui omnis maionse rerorem 
facea simus nemolupiet volutem 
quoditatia nem reribus, sitions-
equi quod eos as eosanto et et 
volupta quatet ut volenis dolupta 
ad ulluptatus.

Equam, si nis rat occate pre 
eume nonsequas et lacitatin res 
earchic ipidit, quam, intium aditis 
doloribus erum eatem iusapeles 
quo to volum aligenis de parum 
experia simust rerum la volo-
rit hillupt atureres et que dunt 
landandita dolessum que sequo 
coremporum sintis mos magni-
mo luptur re nonsequ aectet 
ullaccabor magnatium doloris 
sanimil iatesero bea quossi aut 
et landendit ipsandesto quam, 
odiam inctione plaborem quam 
doloruptat.
Odisiti nusdandi ulliquam que 
reptas magnatem ex eum lanto 
dolupis estis cupta prat discitio 
idunt omnihil luptia venihitem 
ut lissit et velias nestrupta nem 
rendipis ape di ulligendae del ea 
plation rentium eic temquiatenis 
raero endessum venimpe liquae 
nos excerrum dunt vendis debist 
aut ut et aut iusda sitas ium volor 
ad ut magnimperum latur modit 
aut pore et preiumquae sa necto 
ium velluptaqui ra volupta vo-
luptatum numqui acipsa sint

Großartiger Oldtimer-Erfolg
Wxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxx xxx  xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx 

100/4- oder 100/6-spaltig

100/1 100/1

50/2

100/2

Titelanzeigen Größenbeispiele

Andere Anzeigenhöhen nach vorheriger Absprache möglich (in 50 mm oder 100 mm Schritten).

Post-it 

auf Anfrage  

möglich
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Anzeigen- und Beilagenpreisliste Gültig ab 1. Oktober 2023

Datenübertragung: Wenn Sie uns Ihre Anzeigen digital übermitteln 
möchten, beachten Sie bitte, dass vor der Datenübertragung  
der Auftrag mit dem Anzeigenmotiv per Mail vorliegen muss.
Für 4-c-Anzeigen benötigen wir ein separates Farbmuster vorab.
Begleit-Unterlagen: 
mit Angabe von: - Ausdruck des zu belichtenden Dokuments  
 - Erscheinungstag 
 - Ausgabe 
 - Anzeigengröße 
 - Absender 
 - Dateiname der Übertragung 
 - Ansprechpartner mit Telefon-Angabe

Hardware Apple Macintosh
Programme Adobe InDesign, Adobe Acrobat 
Dokumentformate PDF, EPS (Schriften inkludiert), 
 JPG mindestens 600 dpi, JPEG, TIFF
Postscript-Schriften Mit jedem Dokument bitte die verwendeten 
 Schriften übermitteln 
 (auch bei EPS-Dokumenten).
Technik 05723/700-865

ACHTUNG! Bitte folgende Dateiformate nicht verwenden,  
da sie nicht verarbeitet werden können:
Word-Dokumente: Dokumentformat/Seitenformat auf die gewünschte 
Anzeigengröße stellen (siehe Spaltenbreiten), Datei bitte als PDF speichern, 
höchste Druckqualität wählen, Schriften inkludieren) 
CorelDraw-Dokumente: 
(Datei bitte als PDF speichern, Schriften inkludieren) 
Excel-Dokumente (bitte als PDF umwandeln, Schriften inkludieren) 
Power Point sind nicht verwendbar

Anzeigen Technische Angaben

Grundschrift: Mindestgröße 8 Punkt
Druckverfahren: Rollen-Offsetdruck
Rasterweite: S/W u. 4-c 28er - max. 40er
Satzspiegel:  6 Spalten = 280 mm breit x 425 mm hoch 
 = 2550 mm, Eine Spalte = 45 mm breit, 
 Zwischenschlag/Spaltenzwischenraum = 2 mm
Panoramaanzeigen: Mindesthöhe 1/3 Seite
Titelanzeigen: mit jährlichem Abschluss möglich, 
 jedoch ohne Rabatt.

1-spaltig =   45 mm
2-spaltig =   92 mm
3-spaltig = 139 mm
4-spaltig = 186 mm
 5-spaltig = 233 mm
 6-spaltig = 280 mm

Spaltenbreiten:

Anzeigen Mal- u. Mengenstaffel

Schaumburger Wochenblatt 
Wunstorfer Stadtanzeiger

Nachlässe Malstaffel oder Mengenstaffel 
für mehrmalige 
Veröffentlichungen ab 06 mal 05 % ab 03.000 mm 05 % 
 ab 12 mal 10 % ab   5.000 mm 10 % 
 ab 24 mal 15 % ab 10.000 mm 15 %  
 ab 48 mal 20 % ab 20.000 mm 20 % 
 über 25.000 mm nach Vereinbarung
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Beilagenpreise

Beilagen
 Gültig ab 1. Oktober 2023

Weitere Angaben:
Auch bei bestätigten Terminen für Beilagen ist der Auftrag 
endgültig angenommen, wenn der Verlag wenigstens 7 Tage vor 
Beilegung ein Muster der Beilage prüfen konnte.
Der Verlag behält sich die Ablehnung oder Höherberechnung des 
Auftrages vor, wenn Beilagen für zwei oder mehr Firmen werben. 
Mehrere zusammengefügte Beilagen eines oder mehrerer Auftrag-
geber werden gesondert berechnet. Beilagen, die durch Format 
oder Aufmachung beim Leser den Eindruck eines Bestandteiles eines 
Anzeigenblattes erwecken, werden nicht angenommen.
Bei nicht termingerechter Lieferung der Beilagen oder Abbestellung 
innerhalb von 3 Tagen vor Beilagentermin kann der Verlag die ihm 
entstandenen Kosten berechnen.

* ab 5.000 Exemplare findet eine stückzahlgenaue Berechnung, 
gemäß Tarif oder Sondervereinbarungen statt.
Unter 5.000 Exemplare wird eine Mindestbeilagenzahl  
von 5.000 Exemplaren berechnet!

je 1000 Exemplare*  Direktpreis  Grundpreis

 bis 20 g 77,45 bis 20 g 90,77
 bis 40 g 88,34 bis 40 g 104,08

je weitere 10 g Aufschlag  + 6,05  + 7,25

Großraum-Kombinations-Beilagen auf Anfrage.

Die Beilagenauflagen sind teilweise aufgerundet um Auflagen-
schwankungen auszugleichen; bedingt durch maschinelles  
Einlegen ist es notwendig, 1 Prozent mehr Exemplare als 
Auflage anzuliefern.

E-Mail:
Schaumburger Wochenblatt sw.anzeigen@schaumburger-wochenblatt.de 
Wunstorfer Stadtanzeiger ws.anzeigen@wunstorfer-stadtanzeiger.de

Alle Preise zuzüglich Mehrwertsteuer.

Technische Angaben für Beilagen:
Format: Mindestformat 14,8 x 10,5 cm (DIN A6), 
             Höchstformat 22 x 30 cm.  
Sofern für Beilagen zusätzliches Falzen erforderlich wird, wird dies 
über den Tausenderpreis hinaus gesondert berechnet.

Beilagenlieferadresse: 
 Bruns Druckwelt 
 Trippeldamm 20 
 32429 Minden

Warenannahme: Tel. 0571/882 378

Anlieferung: Spätestens 3 Tage  
 vor Erscheinungstermin.

Anlieferung: Montag bis Donnerstag 7.00 - 15.00 Uhr 
 Mittagspause 12.30 - 13.00 Uhr, 
 Freitag 7.00 - 12.00 Uhr
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Geschäftsbedingungen für Anzeigen und Beilagen (Seite 1) Gültig ab 1. Oktober 2023

Begriffe
1. Anzeigenauftrag ist der Vertrag über die Veröffentli-
chung einer oder mehrerer Anzeigen eines Werbungs-
treibenden in einer Druckschrift.
2. Beilagenauftrag ist der Vertrag über die kostenpflich-
tige Beifügung einer bestimmten Anzahl Fremddrucksa-
chen eines Werbungstreibenden in einer Druckschrift.
3. Abschlüsse und Rahmenverträge, die den Auftragge-
ber zur Abnahme von Anzeigenraum oder einer Anzei-
genanzahl im vereinbarten Umfang und den Verlag zur 
Gewährung des sich aus dem Tarif ergebenden Rabatt-
satzes verpflichten. Nur beim Vorliegen des Rahmen-
vertrages ist der Verlag verpflichtet, den sich aus dem 
Tarif ergebenen Rabatt zu gewähren. Rahmenverträge 
(Abschlüsse) gelten nur für  Anzeigen und sind für jeden 
Werbungstreibenden gesondert zu vereinbaren.

Abschlüsse
4. Der Rahmenvertrag wird für den Zeitraum eines Jah-
res geschlossen beginnend mit dem Erscheinen der ers-
ten Anzeige. Daueraufträge sind mit den Rahmenverträ-
gen nicht identisch. Daueraufträge enden erst mit dem 
Widerruf durch den Auftraggeber.
5. Abschlüsse sind für jede Druckschrift (Bezirksausgabe 
oder Belegungseinheit) gesondert zu vereinbaren. Eine 
Zusammenfassung mehrerer Bezirksausgaben oder Bele-
gungseinheiten ist ausgeschlossen.
6. Wird ein Abschluss aus Umständen nicht erfüllt, die 
der Verlag nicht zu vertreten hat, so hat der Auftrag-
geber, unbeschadet etwaiger weiterer Rechtspflichten, 
den Unterschied zwischen dem gewährten und dem der 
tatsächlichen Abnahme entsprechenden Nachlass dem 
Verlag zu erstatten. Die Rückerstattung entfällt, wenn 
der Verlag die Nichterfüllung zu vertreten hat. Erreicht 
der Auftraggeber vor Ablauf des Rahmenvertrages die 
nächst höhere Rabattstaffel, gewährt der Verlag eine 
dem Tarif entsprechende Gutschrift.

Aufträge
7. Für die Aufnahme von Anzeigen und Beilagen in 
bestimmten Nummern, bestimmten Angaben oder an 
bestimmten Plätzen der Druckschrift wird keine Ge-
währ geleistet, es sei denn, dass der Auftraggeber die 
Gültigkeit des Auftrages ausdrücklich davon abhängig 

gemacht hat. Sofern der Verlag Standardrubriken ver-
öffentlicht, gewährleistet der Verlag den Abdruck von 
Klein- oder Fließsatzanzeigen in der jeweiligen Rubrik, 
ohne dass dies der ausdrücklichen Vereinbarung bedarf.
8. Anzeigen, die aufgrund ihrer redaktionellen Gestal-
tung nicht als solche erkennbar sind, werden vom Ver-
lag mit dem Wort -Anzeige- deutlich kenntlich gemacht.
9. Der Verlag sichert dem Auftraggeber von Textteilan-
zeigen zu, dass diese mit drei Seiten an den redaktionel-
len Teil anschließen. Bei Errechnung der Abnahmemen-
gen für den Abschluss werden Text-Millimeter dem Preis 
entsprechend in Anzeigen-Millimeter umgerechnet.
10. Beilagenaufträge sind für den Verlag erst nach 
Vorlage eines Musters der Beilage und deren Billigung 
bindend. Beilagen, die durch Format oder Aufmachung 
beim Leser den Eindruck eines Bestandsteils der Zeitung 
erwecken, werden nicht angenommen. Das gleiche gilt 
für Beilagen mit Fremdanzeigen für einen anderen oder 
weitere Werbungstreibende.
11. Dem Auftraggeber obliegt es, den Verlag von An-
sprüchen Dritter freizustellen, die diesen aus der Aus-
führung des Auftrages, auch wenn er sistiert sein sollte, 
gegen den Verlag erwachsen. Der Verlag ist nicht ver-
pflichtet, Anzeigen und Beilagen daraufhin zu prüfen, ob 
durch sie Rechte Dritter beeinträchtigt werden.
12. Der Verlag behält sich vor, Anzeigenaufträge und 
Beilagenaufträge wegen des Inhalts, der Herkunft oder 
der technischen Form nach einheitlichen Grundsätzen 
des Verlages abzulehnen. Das gilt auch dann, wenn de-
ren Inhalt nach pflichtgemäßen Ermessen des Verlages 
gegen Gesetze, behördliche Bestimmungen oder die gu-
ten Sitten verstößt und deren Veröffentlichung für den 
Verlag unzumutbar ist. Dies gilt auch für solche Aufträ-
ge, die bei Geschäftsstellen, Annahmestellen oder Ver-
tretern aufgegeben werden. Die Ablehnung eines Auf-
trages wird dem Auftraggeber unverzüglich mitgeteilt.
Abwicklung
13. Für die rechtzeitige Lieferung des Anzeigentextes 
und einwandfreier Druckunterlagen oder der Beilagen 
ist der Auftraggeber verantwortlich. Für erkennbar unge-
eignete oder beschädigte Druckunterlagen fordert der 
Verlag unverzüglich Ersatz an. Probeabzüge werden nur 
auf ausdrücklichen Wunsch geliefert. Der Auftraggeber 

trägt die Verantwortung für die Richtigkeit der zurück-
gesandten Probeabzüge. Sendet der Auftraggeber den 
ihm rechtzeitig übermittelten Probeabzug nicht fristge-
mäß  zurück, so gilt die Genehmigung zum Druck als 
erteilt. Der Verlag gewährleistet die für den belegten Teil 
übliche Druckqualität im Rahmen der durch die Druck-
unterlagen gegebenen Möglichkeiten. Sind Mängel der 
gelieferten Druckunterlagen nicht sofort, sondern erst 
beim Druckvorgang erkennbar, so hat der Auftraggeber 
bei ungenügendem Abdruck keine Ansprüche.
14. Druckunterlagen bleiben Eigentum des Anzeigen-
gebers. Sie werden diesem jedoch nur auf besonderen 
Wunsch zurückgesandt. Die Pflicht zur Aufbewahrung 
endet 3 Monate nach dem letzten Erscheinen der be-
treffenden Anzeige.
15.  Der Auftraggeber hat den richtigen Abdruck seiner 
Anzeige unverzüglich zu überprüfen. Der Verlag erkennt 
Ansprüche auf Minderung oder Wandelung nicht an, 
wenn bei Wiederholungen der gleiche Fehler unterläuft, 
ohne dass nach der ersten Veröffentlichung eine soforti-
ge Richtigstellung seitens des Auftraggebers erfolgt ist.
16. Bei Ziffernanzeigen wendet der Verlag für die Ver-
wahrung und rechtzeitige Weitergabe der Angebote die 
Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns an. Er übernimmt 
darüberhinaus keine Haftung. Einschreibebriefe und Eil-
briefe auf Ziffernanzeigen werden nur auf dem norma-
len Postweg weitergeleitet. Die Eingänge aus Ziffernan-
zeigen werden 4 Wochen aufbewahrt. Zuschriften, die 
in dieser Frist nicht abgeholt sind, werden vernichtet. 
Wertvolle Unterlagen sendet der Verlag zurück ohne 
dazu verpflichtet zu sein. Zur Weiterleitung von ge-
schäftlichen Anpreisungen und Vermittlungsangeboten 
ist der Verlag nicht verpflichtet. Im Interesse und zum 
Schutz des Auftraggebers, sowie zur Ausschaltung von 
Missbrauch des Zifferndienstes behält sich der Verlag das 
Recht vor, eingehende Angebote zu öffnen.
17. Der Verlag liefert auf Wunsch einen Anzeigenaus-
schnitt. Wenn Art und Umfang des Anzeigenauftrages 
es rechtfertigen, werden zwei Kopfbelege oder vollstän-
dige  Belegnummern geliefert.  Kann  ein  Beleg nicht 
mehr beschafft werden, so tritt an seine Stelle eine 
rechtsverbindliche Aufnahmebescheinigung des Ver-
lages.
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Reklamationen
18. Der Auftraggeber hat bei ganz oder teilweise 
unleserlichem, unrichtigen oder unvollständigen 
Abdruck der Anzeige Anspruch auf Zahlungsmin-
derung oder eine einwandfreie Ersatzanzeige, aber 
nur in dem Ausmaß, in dem der Zweck der Anzeige 
beeinträchtigt wurde. Lässt der Verlag eine ihm hierfür 
gestellte angemessene Nachfrist verstreichen, so hat 
der Auftraggeber ein Rücktrittsrecht. Werden Beilagen 
in einer anderen als der gewünschten Ausgabe verteilt, 
leistet der Verlag Schadensersatz bis zur Höhe der 
üblichen Herstellungskosten, falls die Verteilung für 
den Auftraggeber ohne Interesse war. Im übrigen sind 
Schadensersatzansprüche bei Anzeigen- und Beilagen-
aufträgen aus Unmöglichkeit der Leistung als Verzug, 
aus positiver Verlagsverletzung aus Verschulden bei 
Vertragsabschluss und aus unerlaubter Handlung, 
auch bei telefonischer Auftragserteilung, ausge-
schlossen, es sei denn, sie beruhen auf Vorsatz oder 
grober Fahrlässigkeit des Verlegers, des gesetzlichen 
Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen. Weiterge-
hende Haftungen für den Verlag sind ausgeschlossen. 
Das gleiche gilt, soweit sistierte Anzeigen erscheinen. 
Reklamationen müssen unverzüglich nach Erhalt 
von Rechnung oder Beleg geltend gemacht werden.  
Reklamationen aufgrund von Platzierungen der Anzei-
gen können nicht geltend gemacht werden. Es gibt 
nur Platzierungswünsche aber keine Pflichten gegen-
über dem Verlag.
Bei abweichenden Datenstrukturen kann keine 
Gewährleistung auf die Druckqualität übernommen 
werden. Farbliche Abweichungen innerhalb der Druck-
orte sind verfahrensbedingt und rechtfertigen keine 
Ersatzansprüche. Geringfügige Passerdifferenzen 
können auftreten.
Abrechnung und Zahlung
19. Sind keine besonderen Größenvorschriften verein-
bart worden, so berechnet der Verlag die nach der Art 
der Anzeige übliche tatsächliche Abdruckhöhe. Er legt 
hierbei die jeweilige Grundschrift im Anzeigen- bzw. 
Textteil zugrunde.
20. Kosten für die Anfertigung bestellter Druck-
vorlagen, Zeichnungen sowie vom Auftraggeber 
gewünschte oder zu vertretende erhebliche Änderun-
gen ursprünglich vereinbarter Ausführungen hat der 
Auftraggeber zu tragen.

21. Neue Anzeigenpreise treten mit dem aus der 
Preisliste ersichtlichen Zeitpunkt in Kraft. Für laufende 
Rahmenverträge oder Anzeigenaufträge gelten die 
Preiserhöhungen mit einer Karenzzeit von drei Mona-
ten.
22.  Der aus der Rechnung ersichtliche Betrag wird 
fällig 7 Tage nach Rechnungsdatum ohne Abzug.
23. Bei Zahlungsverzug oder Stundung gelten Zinsen 
in Höhe von 3. v.H. über dem jeweils gültigen Diskont-
satz der Deutschen Bundesbank als vereinbart. Der 
Verlag ist für diesen Fall außerdem berechtigt, seine 
tatsächlichen Einziehungskosten zuzüglich Mehrwert-
steuer zu berechnen.  
Bei Zahlung im Lastschriftverfahren muss ein unter-
schriebenes Sepa-Lastschriftmandat für das zu belas-
tende Konto vorliegen.
24. Bei gerichtlichen Vergleichsverfahren werden 
Anzeigen-Rahmenverträge hinfällig, sofern sie nicht 
erfüllt sind, gewährte Rabatte können dann vom 
Verlag zurückgefordert werden. Soweit über das 
Vermögen des Auftraggebers das Konkursverfahren 
eröffnet wird, enden Rahmenverträge mit dem Tag der 
Konkurseröffnung, im übrigen gilt Ziffer 6.
25. Aus einer Auflagenminderung kann nur dann ein 
Anspruch auf Preisminderung hergeleitet werden, 
wenn im Gesamtdurchschnitt des mit der ersten Anzei-
gen beginnenden Insertionsjahres die in der Preisliste 
oder auf andere Weise zugesicherte durchschnittliche 
Auflage oder - wenn eine Auflage nicht zugesichert ist - 
die durchschnittliche Auflage des vergangenen Kalen-
derjahres um mehr als 20. v.H. unterschritten wird. 
Preisminderungsgründe sind jedoch ausgeschlossen, 
wenn der Verlag dem Auftraggeber von dem Absinken 
der Auflage so rechtzeitig Kenntnis geben wird, dass 
dieser vor Erscheinen der Anzeige vom Vertrag zurück-
treten konnte.
26. Der Verlag gewährt Werbeagenturen und Wer-
bungsmittlern die handelsübliche Provision, sofern 
diese Mittler die gesamte Auftragabwicklung überneh-
men, die Aufträge dem Verlag unmittelbar erteilen, 
Texte bzw. Druckunterlagen direkt anliefern und die 
Abrechnung mit dem Werbungstreibenden unmittel-
bar vornehmen. Die Mittler sind verpflichtet, sich in 
ihren Angeboten, Verträgen und Abrechnungen mit 
dem Werbungstreibenden an die Preisliste des Verlags 
zu halten. Die vom Verlag gewährte Mittlervergütung 

darf an die Auftraggeber weder ganz noch teilweise 
weitergegeben werden. Werbungsmittler, die Anzei-
gen und Beilagenaufträge von im Verbreitungsgebiet 
ansässigen Firmen vermitteln, haben keinen Anspruch 
auf Provisionsvergütung.
27. Erfüllungsort ist der Sitz des Verlages,  
31552 Rodenberg.
Gerichtsstand für beide Teile 31655 Stadthagen.

Irrtümer vorbehalten!

Oppermann  
Schaumburger Wochenblatt GmbH 
Gutenbergstraße 1 
31552 Rodenberg 
Tel. 05723/700-15 
sw.info@schaumburger-wochenblatt.de

Bankverbindung: 
Volksbank Hameln-Stadthagen 
IBAN DE22 2546 2160 0880 6900 00 
SWIFT-BIC GENODEF1HMP

Sitz der Gesellschaft: Rodenberg (Deister) 
Eingetragen beim  
Amtsgericht Stadthagen HRB 201904, 
Erfüllungsort: 31552 Rodenberg, 
Gerichtsstand: 31655 Stadthagen, 
Geschäftsführer: André Schäffer

Veranwortlich gem. § 55 RStV: André Schäffer

Umssatzsteuer-Ident-Nr. DE345263373

Herausgeber und Verleger: 
André Schäffer

Geschäftsbedingungen für Anzeigen und Beilagen (Seite 2) Gültig ab 1. Oktober 2023
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Wichtige Kundeninformationen nach Art. 14 DSGVO Gültig ab 1. Oktober 2023

Wir verarbeiten personenbezogene Daten im Einklang 
mit den Bestimmungen der Europäischen Daten-
schutz-Grundverordnung (DSGVO) und des Bundes-
datenschutzgesetzes (BDSG-neu)

1. Verantwortlicher:
Oppermann  
Schaumburger Wochenblatt GmbH
Gutenbergstr.1
31552 Rodenberg
Tel.: 05723/700-0
Email: sw.info@schaumburger-wochenblatt.de
Sie erreichen den Datenschutzbeauftragten unter:
Oppermann Druck u. Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG
Gutenbergstr.1
31552 Rodenberg
Tel.: 05723/700-0
Email: datenschutz@oppermann-druck-u-verlag.de

2. Aus welcher Quelle stammen Ihre Daten?
Wir haben Ihre personenbezogenen Daten öffentli-
chen Quellen entnommen.
Das sind folgende Kategorien von Daten: Name, Vor-
name, Position innerhalb des Unternehmens,
in dem Sie tätig sind.

3. Zweck der Verarbeitung von personenbezoge-
nen Daten und gesetzliche Grundlage:
Im Rahmen der Interessenabwägung (Art. 6 Abs. 1 lit. 
f DSGVO)
Wir verarbeiten Ihre Daten zwecks direkter Kunden-
ansprache, Werbung oder Markt- und Meinungs-
forschung, soweit Sie der Nutzung Ihrer Daten nicht 
widersprochen haben. 
Aufgrund Ihrer Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO)
Soweit Sie eine Einwilligung zum Zweck der Werbean-
sprache (Telefon, E-Mail) erteilt haben, ist die Recht-
mäßigkeit der Verarbeitung auf dieser Basis gegeben. 
Eine erteilte Einwilligung kann jederzeit widerrufen 
werden. Dies gilt auch für den Widerruf von Werbeein-
willigungen, die vor Geltung der DSGVO erteilt wor-
den sind. Der Widerruf der Einwilligung berührt nicht 
die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf verarbeiteten 
Daten.

4. Datenweitergabe
Innerhalb des Unternehmens erhalten diejenigen 
Zugriff auf Ihre Daten, die mit Marketing und Kun-
denansprache betraut wurden. Auch von uns einge-
setzte Dienstleister können zu diesen Zwecken Daten 
erhalten. Dies sind Unternehmen in den Kategorien 
IT-Dienstleister, Telekommunikation sowie Marketing.

5. Datenübermittlung in ein Drittland oder an eine 
internationale Organisation 
Eine Datenübermittlung an Stellen in Staaten außer-
halb der Europäischen Union (so genannte Drittstaa-
ten) findet nicht statt.
Wir haben mit unseren Dienstleistern vertraglich ver-
einbart, dass sie und/oder ihre Vertragspartner immer 
Grundlagen zum Datenschutz unter Einhaltung des 
Europäischen Datenschutzniveaus abschließen wer-
den.

6. Zeitraum der Datenspeicherung
Wir verarbeiten und speichern Ihre personenbezoge-
nen Daten solange Sie der Verarbeitung zu Marketing-
und Werbezwecken nicht widersprochen haben.

7. Betroffenenrechte
Jede betroffene Person hat das Recht auf Auskunft (Art. 
15 DSGVO), das Recht auf Berichtigung (Art. 16 DSGVO), 
das Recht auf Löschung (Art. 17 DSGVO), das Recht auf 
Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 DSGVO), das 
Recht auf Widerspruch (Art. 21 DSGVO), sowie das Recht 
auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 DSGVO). Beim Recht 
auf Auskunft und auf Löschung gelten die Einschränkun-
gen nach §§ 34 und 35 BDSG-neu.
Jede betroffene Person hat das Recht zur Beschwerde 
bei einer zuständigen Datenschutzaufsichtsbehörde 
(Art. 77 DSGVO i. V. m. § 19 BDSG-neu).
Eine erteilte Einwilligung in die Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten kann jederzeit uns gegenüber
widerrufen werden. Das gilt auch für Einwilligungen, 
die vor dem 25. Mai 2018 (Geltung der DSGVO) erteilt 
worden sind. Der Widerruf gilt für die Zukunft, Verar-
beitungen vor dem Widerruf sind davon nicht betrof-
fen.

8. Pflicht zur Bereitstellung von Daten
Es besteht keine Pflicht zur Bereitstellung Ihrer perso-
nenbezogenen Daten.

9. Automatisierte Entscheidungsfindung
Zur Begründung und Durchführung der Geschäftsbe-
ziehung nutzen wir grundsätzlich keine automatisierte 
Entscheidungsfindung gemäß Art. 22 DSGVO.

10. Profiling
Wir verarbeiten teilweise Ihre Daten automatisiert mit 
dem Ziel, bestimmte persönliche Aspekte zu bewerten 
(Profiling) und setzen dies ein, um Sie zielgerichtet 
über Produkte informieren und beraten zu können. 
Dazu setzen wir Auswertungsinstrumente sowie im 
Internet intelligente Werbemittel ein. Diese ermögli-
chen eine bedarfsgerechte Kommunikation und Wer-
bung
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Geschäftsbedingungen für Anzeigen und Beilagen (Seite 1) Gültig ab 1. Oktober 2023

Begriffe
1. Anzeigenauftrag ist der Vertrag über die Veröffentli-
chung einer oder mehrerer Anzeigen eines Werbungs-
treibenden in einer Druckschrift.
2. Beilagenauftrag ist der Vertrag über die kostenpflich-
tige Beifügung einer bestimmten Anzahl Fremddrucksa-
chen eines Werbungstreibenden in einer Druckschrift.
3. Abschlüsse und Rahmenverträge, die den Auftragge-
ber zur Abnahme von Anzeigenraum oder einer Anzei-
genanzahl im vereinbarten Umfang und den Verlag zur 
Gewährung des sich aus dem Tarif ergebenden Rabatt-
satzes verpflichten. Nur beim Vorliegen des Rahmen-
vertrages ist der Verlag verpflichtet, den sich aus dem 
Tarif ergebenen Rabatt zu gewähren. Rahmenverträge 
(Abschlüsse) gelten nur für  Anzeigen und sind für jeden 
Werbungstreibenden gesondert zu vereinbaren.

Abschlüsse
4. Der Rahmenvertrag wird für den Zeitraum eines Jah-
res geschlossen beginnend mit dem Erscheinen der ers-
ten Anzeige. Daueraufträge sind mit den Rahmenverträ-
gen nicht identisch. Daueraufträge enden erst mit dem 
Widerruf durch den Auftraggeber.
5. Abschlüsse sind für jede Druckschrift (Bezirksausgabe 
oder Belegungseinheit) gesondert zu vereinbaren. Eine 
Zusammenfassung mehrerer Bezirksausgaben oder Bele-
gungseinheiten ist ausgeschlossen.
6. Wird ein Abschluss aus Umständen nicht erfüllt, die 
der Verlag nicht zu vertreten hat, so hat der Auftrag-
geber, unbeschadet etwaiger weiterer Rechtspflichten, 
den Unterschied zwischen dem gewährten und dem der 
tatsächlichen Abnahme entsprechenden Nachlass dem 
Verlag zu erstatten. Die Rückerstattung entfällt, wenn 
der Verlag die Nichterfüllung zu vertreten hat. Erreicht 
der Auftraggeber vor Ablauf des Rahmenvertrages die 
nächst höhere Rabattstaffel, gewährt der Verlag eine 
dem Tarif entsprechende Gutschrift.

Aufträge
7. Für die Aufnahme von Anzeigen und Beilagen in 
bestimmten Nummern, bestimmten Angaben oder an 
bestimmten Plätzen der Druckschrift wird keine Ge-
währ geleistet, es sei denn, dass der Auftraggeber die 
Gültigkeit des Auftrages ausdrücklich davon abhängig 

gemacht hat. Sofern der Verlag Standardrubriken ver-
öffentlicht, gewährleistet der Verlag den Abdruck von 
Klein- oder Fließsatzanzeigen in der jeweiligen Rubrik, 
ohne dass dies der ausdrücklichen Vereinbarung bedarf.
8. Anzeigen, die aufgrund ihrer redaktionellen Gestal-
tung nicht als solche erkennbar sind, werden vom Ver-
lag mit dem Wort -Anzeige- deutlich kenntlich gemacht.
9. Der Verlag sichert dem Auftraggeber von Textteilan-
zeigen zu, dass diese mit drei Seiten an den redaktionel-
len Teil anschließen. Bei Errechnung der Abnahmemen-
gen für den Abschluss werden Text-Millimeter dem Preis 
entsprechend in Anzeigen-Millimeter umgerechnet.
10. Beilagenaufträge sind für den Verlag erst nach 
Vorlage eines Musters der Beilage und deren Billigung 
bindend. Beilagen, die durch Format oder Aufmachung 
beim Leser den Eindruck eines Bestandsteils der Zeitung 
erwecken, werden nicht angenommen. Das gleiche gilt 
für Beilagen mit Fremdanzeigen für einen anderen oder 
weitere Werbungstreibende.
11. Dem Auftraggeber obliegt es, den Verlag von An-
sprüchen Dritter freizustellen, die diesen aus der Aus-
führung des Auftrages, auch wenn er sistiert sein sollte, 
gegen den Verlag erwachsen. Der Verlag ist nicht ver-
pflichtet, Anzeigen und Beilagen daraufhin zu prüfen, ob 
durch sie Rechte Dritter beeinträchtigt werden.
12. Der Verlag behält sich vor, Anzeigenaufträge und 
Beilagenaufträge wegen des Inhalts, der Herkunft oder 
der technischen Form nach einheitlichen Grundsätzen 
des Verlages abzulehnen. Das gilt auch dann, wenn de-
ren Inhalt nach pflichtgemäßen Ermessen des Verlages 
gegen Gesetze, behördliche Bestimmungen oder die gu-
ten Sitten verstößt und deren Veröffentlichung für den 
Verlag unzumutbar ist. Dies gilt auch für solche Aufträ-
ge, die bei Geschäftsstellen, Annahmestellen oder Ver-
tretern aufgegeben werden. Die Ablehnung eines Auf-
trages wird dem Auftraggeber unverzüglich mitgeteilt.
Abwicklung
13. Für die rechtzeitige Lieferung des Anzeigentextes 
und einwandfreier Druckunterlagen oder der Beilagen 
ist der Auftraggeber verantwortlich. Für erkennbar unge-
eignete oder beschädigte Druckunterlagen fordert der 
Verlag unverzüglich Ersatz an. Probeabzüge werden nur 
auf ausdrücklichen Wunsch geliefert. Der Auftraggeber 

trägt die Verantwortung für die Richtigkeit der zurück-
gesandten Probeabzüge. Sendet der Auftraggeber den 
ihm rechtzeitig übermittelten Probeabzug nicht fristge-
mäß  zurück, so gilt die Genehmigung zum Druck als 
erteilt. Der Verlag gewährleistet die für den belegten Teil 
übliche Druckqualität im Rahmen der durch die Druck-
unterlagen gegebenen Möglichkeiten. Sind Mängel der 
gelieferten Druckunterlagen nicht sofort, sondern erst 
beim Druckvorgang erkennbar, so hat der Auftraggeber 
bei ungenügendem Abdruck keine Ansprüche.
14. Druckunterlagen bleiben Eigentum des Anzeigen-
gebers. Sie werden diesem jedoch nur auf besonderen 
Wunsch zurückgesandt. Die Pflicht zur Aufbewahrung 
endet 3 Monate nach dem letzten Erscheinen der be-
treffenden Anzeige.
15.  Der Auftraggeber hat den richtigen Abdruck seiner 
Anzeige unverzüglich zu überprüfen. Der Verlag erkennt 
Ansprüche auf Minderung oder Wandelung nicht an, 
wenn bei Wiederholungen der gleiche Fehler unterläuft, 
ohne dass nach der ersten Veröffentlichung eine soforti-
ge Richtigstellung seitens des Auftraggebers erfolgt ist.
16. Bei Ziffernanzeigen wendet der Verlag für die Ver-
wahrung und rechtzeitige Weitergabe der Angebote die 
Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns an. Er übernimmt 
darüberhinaus keine Haftung. Einschreibebriefe und Eil-
briefe auf Ziffernanzeigen werden nur auf dem norma-
len Postweg weitergeleitet. Die Eingänge aus Ziffernan-
zeigen werden 4 Wochen aufbewahrt. Zuschriften, die 
in dieser Frist nicht abgeholt sind, werden vernichtet. 
Wertvolle Unterlagen sendet der Verlag zurück ohne 
dazu verpflichtet zu sein. Zur Weiterleitung von ge-
schäftlichen Anpreisungen und Vermittlungsangeboten 
ist der Verlag nicht verpflichtet. Im Interesse und zum 
Schutz des Auftraggebers, sowie zur Ausschaltung von 
Missbrauch des Zifferndienstes behält sich der Verlag das 
Recht vor, eingehende Angebote zu öffnen.
17. Der Verlag liefert auf Wunsch einen Anzeigenaus-
schnitt. Wenn Art und Umfang des Anzeigenauftrages 
es rechtfertigen, werden zwei Kopfbelege oder vollstän-
dige  Belegnummern geliefert.  Kann  ein  Beleg nicht 
mehr beschafft werden, so tritt an seine Stelle eine 
rechtsverbindliche Aufnahmebescheinigung des Ver-
lages.
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Reklamationen
18. Der Auftraggeber hat bei ganz oder teilweise 
unleserlichem, unrichtigen oder unvollständigen 
Abdruck der Anzeige Anspruch auf Zahlungsmin-
derung oder eine einwandfreie Ersatzanzeige, aber 
nur in dem Ausmaß, in dem der Zweck der Anzeige 
beeinträchtigt wurde. Lässt der Verlag eine ihm hierfür 
gestellte angemessene Nachfrist verstreichen, so hat 
der Auftraggeber ein Rücktrittsrecht. Werden Beilagen 
in einer anderen als der gewünschten Ausgabe verteilt, 
leistet der Verlag Schadensersatz bis zur Höhe der 
üblichen Herstellungskosten, falls die Verteilung für 
den Auftraggeber ohne Interesse war. Im übrigen sind 
Schadensersatzansprüche bei Anzeigen- und Beilagen-
aufträgen aus Unmöglichkeit der Leistung als Verzug, 
aus positiver Verlagsverletzung aus Verschulden bei 
Vertragsabschluss und aus unerlaubter Handlung, 
auch bei telefonischer Auftragserteilung, ausge-
schlossen, es sei denn, sie beruhen auf Vorsatz oder 
grober Fahrlässigkeit des Verlegers, des gesetzlichen 
Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen. Weiterge-
hende Haftungen für den Verlag sind ausgeschlossen. 
Das gleiche gilt, soweit sistierte Anzeigen erscheinen. 
Reklamationen müssen unverzüglich nach Erhalt 
von Rechnung oder Beleg geltend gemacht werden.  
Reklamationen aufgrund von Platzierungen der Anzei-
gen können nicht geltend gemacht werden. Es gibt 
nur Platzierungswünsche aber keine Pflichten gegen-
über dem Verlag.
Bei abweichenden Datenstrukturen kann keine 
Gewährleistung auf die Druckqualität übernommen 
werden. Farbliche Abweichungen innerhalb der Druck-
orte sind verfahrensbedingt und rechtfertigen keine 
Ersatzansprüche. Geringfügige Passerdifferenzen 
können auftreten.
Abrechnung und Zahlung
19. Sind keine besonderen Größenvorschriften verein-
bart worden, so berechnet der Verlag die nach der Art 
der Anzeige übliche tatsächliche Abdruckhöhe. Er legt 
hierbei die jeweilige Grundschrift im Anzeigen- bzw. 
Textteil zugrunde.
20. Kosten für die Anfertigung bestellter Druck-
vorlagen, Zeichnungen sowie vom Auftraggeber 
gewünschte oder zu vertretende erhebliche Änderun-
gen ursprünglich vereinbarter Ausführungen hat der 
Auftraggeber zu tragen.

21. Neue Anzeigenpreise treten mit dem aus der 
Preisliste ersichtlichen Zeitpunkt in Kraft. Für laufende 
Rahmenverträge oder Anzeigenaufträge gelten die 
Preiserhöhungen mit einer Karenzzeit von drei Mona-
ten.
22.  Der aus der Rechnung ersichtliche Betrag wird 
fällig 7 Tage nach Rechnungsdatum ohne Abzug. 
23. Bei Zahlungsverzug oder Stundung gelten Zinsen 
in Höhe von 3. v.H. über dem jeweils gültigen Diskont-
satz der Deutschen Bundesbank als vereinbart. Der 
Verlag ist für diesen Fall außerdem berechtigt, seine 
tatsächlichen Einziehungskosten zuzüglich Mehrwert-
steuer zu berechnen.  
Bei Zahlung im Lastschriftverfahren muss ein unter-
schriebenes Sepa-Lastschriftmandat für das zu belas-
tende Konto vorliegen.
24. Bei gerichtlichen Vergleichsverfahren werden 
Anzeigen-Rahmenverträge hinfällig, sofern sie nicht 
erfüllt sind, gewährte Rabatte können dann vom 
Verlag zurückgefordert werden. Soweit über das 
Vermögen des Auftraggebers das Konkursverfahren 
eröffnet wird, enden Rahmenverträge mit dem Tag der 
Konkurseröffnung, im übrigen gilt Ziffer 6.
25. Aus einer Auflagenminderung kann nur dann ein 
Anspruch auf Preisminderung hergeleitet werden, 
wenn im Gesamtdurchschnitt des mit der ersten Anzei-
gen beginnenden Insertionsjahres die in der Preisliste 
oder auf andere Weise zugesicherte durchschnittliche 
Auflage oder - wenn eine Auflage nicht zugesichert ist - 
die durchschnittliche Auflage des vergangenen Kalen-
derjahres um mehr als 20. v.H. unterschritten wird. 
Preisminderungsgründe sind jedoch ausgeschlossen, 
wenn der Verlag dem Auftraggeber von dem Absinken 
der Auflage so rechtzeitig Kenntnis geben wird, dass 
dieser vor Erscheinen der Anzeige vom Vertrag zurück-
treten konnte.
26. Der Verlag gewährt Werbeagenturen und Wer-
bungsmittlern die handelsübliche Provision, sofern 
diese Mittler die gesamte Auftragabwicklung überneh-
men, die Aufträge dem Verlag unmittelbar erteilen, 
Texte bzw. Druckunterlagen direkt anliefern und die 
Abrechnung mit dem Werbungstreibenden unmittel-
bar vornehmen. Die Mittler sind verpflichtet, sich in 
ihren Angeboten, Verträgen und Abrechnungen mit 
dem Werbungstreibenden an die Preisliste des Verlags 
zu halten. Die vom Verlag gewährte Mittlervergütung 

darf an die Auftraggeber weder ganz noch teilweise 
weitergegeben werden. Werbungsmittler, die Anzei-
gen und Beilagenaufträge von im Verbreitungsgebiet 
ansässigen Firmen vermitteln, haben keinen Anspruch 
auf Provisionsvergütung.
27. Erfüllungsort ist der Sitz des Verlages,  
31552 Rodenberg.
Gerichtsstand für beide Teile 31655 Stadthagen.

Irrtümer vorbehalten!

Oppermann  
Wunstorfer Stadtanzeiger GmbH 
Gutenbergstraße 1 
31552 Rodenberg 
Tel. 05723/700-15 
ws.info@wunstorfer-stadtanzeiger.de

Bankverbindung: 
Volksbank Hameln-Stadthagen 
IBAN DE19 2546 2160 0880 6918 00 
SWIFT-BIC GENODEF1HMP

Sitz der Gesellschaft: Rodenberg (Deister) 
Eingetragen beim  
Amtsgericht Stadthagen HRB 201905, 
Erfüllungsort: 31552 Rodenberg, 
Gerichtsstand: 31655 Stadthagen, 
Geschäftsführer: André Schäffer

Veranwortlich gem. § 55 RStV: André Schäffer

Umssatzsteuer-Ident-Nr. DE345263381

Herausgeber und Verleger: 
André Schäffer

Geschäftsbedingungen für Anzeigen und Beilagen (Seite 2) Gültig ab 1. Oktober 2023
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Wichtige Kundeninformationen nach Art. 14 DSGVO Gültig ab 1. Oktober 2023

Wir verarbeiten personenbezogene Daten im Einklang 
mit den Bestimmungen der Europäischen Daten-
schutz-Grundverordnung (DSGVO) und des Bundes-
datenschutzgesetzes (BDSG-neu)

1. Verantwortlicher:
Oppermann  
Wunstorfer Stadtanzeiger GmbH 
Gutenbergstraße 1 
31552 Rodenberg 
Tel. 05723/700-0 
ws.info@wunstorfer-stadtanzeiger.de
Sie erreichen den Datenschutzbeauftragten unter:
Oppermann  
Druck u. Verlags GmbH & Co. KG 
Gutenbergstraße 1 
31552 Rodenberg
Tel.: 05723/700-0
Email: datenschutz@oppermann-druck-u-verlag.de
2. Aus welcher Quelle stammen Ihre Daten?
Wir haben Ihre personenbezogenen Daten öffentli-
chen Quellen entnommen.
Das sind folgende Kategorien von Daten: Name, Vor-
name, Position innerhalb des Unternehmens,
in dem Sie tätig sind.
3. Zweck der Verarbeitung von personenbezoge-
nen Daten und gesetzliche Grundlage:
Im Rahmen der Interessenabwägung (Art. 6 Abs. 1 lit. 
f DSGVO)
Wir verarbeiten Ihre Daten zwecks direkter Kunden-
ansprache, Werbung oder Markt- und Meinungs-
forschung, soweit Sie der Nutzung Ihrer Daten nicht 
widersprochen haben. 
Aufgrund Ihrer Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO)
Soweit Sie eine Einwilligung zum Zweck der Werbean-
sprache (Telefon, E-Mail) erteilt haben, ist die Recht-
mäßigkeit der Verarbeitung auf dieser Basis gegeben. 
Eine erteilte Einwilligung kann jederzeit widerrufen 
werden. Dies gilt auch für den Widerruf von Werbeein-
willigungen, die vor Geltung der DSGVO erteilt wor-
den sind. Der Widerruf der Einwilligung berührt nicht 
die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf verarbeiteten 
Daten.

4. Datenweitergabe
Innerhalb des Unternehmens erhalten diejenigen 
Zugriff auf Ihre Daten, die mit Marketing und Kun-
denansprache betraut wurden. Auch von uns einge-
setzte Dienstleister können zu diesen Zwecken Daten 
erhalten. Dies sind Unternehmen in den Kategorien 
IT-Dienstleister, Telekommunikation sowie Marketing.

5. Datenübermittlung in ein Drittland oder an eine 
internationale Organisation 
Eine Datenübermittlung an Stellen in Staaten außer-
halb der Europäischen Union (so genannte Drittstaa-
ten) findet nicht statt.
Wir haben mit unseren Dienstleistern vertraglich ver-
einbart, dass sie und/oder ihre Vertragspartner immer 
Grundlagen zum Datenschutz unter Einhaltung des 
Europäischen Datenschutzniveaus abschließen wer-
den.

6. Zeitraum der Datenspeicherung
Wir verarbeiten und speichern Ihre personenbezoge-
nen Daten solange Sie der Verarbeitung zu Marketing-
und Werbezwecken nicht widersprochen haben.

7. Betroffenenrechte
Jede betroffene Person hat das Recht auf Auskunft (Art. 
15 DSGVO), das Recht auf Berichtigung (Art. 16 DSGVO), 
das Recht auf Löschung (Art. 17 DSGVO), das Recht auf 
Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 DSGVO), das 
Recht auf Widerspruch (Art. 21 DSGVO), sowie das Recht 
auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 DSGVO). Beim Recht 
auf Auskunft und auf Löschung gelten die Einschränkun-
gen nach §§ 34 und 35 BDSG-neu.
Jede betroffene Person hat das Recht zur Beschwerde 
bei einer zuständigen Datenschutzaufsichtsbehörde 
(Art. 77 DSGVO i. V. m. § 19 BDSG-neu).
Eine erteilte Einwilligung in die Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten kann jederzeit uns gegenüber
widerrufen werden. Das gilt auch für Einwilligungen, 
die vor dem 25. Mai 2018 (Geltung der DSGVO) erteilt 
worden sind. Der Widerruf gilt für die Zukunft, Verar-
beitungen vor dem Widerruf sind davon nicht betrof-
fen.

8. Pflicht zur Bereitstellung von Daten
Es besteht keine Pflicht zur Bereitstellung Ihrer perso-
nenbezogenen Daten.

9. Automatisierte Entscheidungsfindung
Zur Begründung und Durchführung der Geschäftsbe-
ziehung nutzen wir grundsätzlich keine automatisierte 
Entscheidungsfindung gemäß Art. 22 DSGVO.

10. Profiling
Wir verarbeiten teilweise Ihre Daten automatisiert mit 
dem Ziel, bestimmte persönliche Aspekte zu bewerten 
(Profiling) und setzen dies ein, um Sie zielgerichtet 
über Produkte informieren und beraten zu können. 
Dazu setzen wir Auswertungsinstrumente sowie im 
Internet intelligente Werbemittel ein. Diese ermögli-
chen eine bedarfsgerechte Kommunikation und Wer-
bung


